
Landtagswahl am 6. Juni 2021 
Bekanntmachung des Kreiswahlleiters für die Wahlkreise 5 Genthin und 6 Burg 

 
1. Allgemeines 

 
Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat durch Beschluss vom 20.11.2019 bestimmt, dass die Wahl 
zum Achten Landtag von Sachsen-Anhalt am Sonntag, dem 6. Juni 2021, in der Zeit von 08:00 
bis 18:00 Uhr stattfindet. 
Die Landeswahlleiterin hat mich zum Kreiswahlleiter für die Wahlkreise 5 Genthin und 6 Burg beru-
fen. 
Für die 2 vorgenannten Wahlkreise wird ein gemeinsamer Kreiswahlausschuss gebildet. 
Zum Wahlkreis 5 Genthin gehören vom Landkreis Jerichower Land die Gemeinden Elbe-Parey, 
Stadt Genthin, Stadt Jerichow, vom Landkreis Stendal die Gemeinden Stadt Tangerhütte und 
Stadt Tangermünde. 
Zum Wahlkreis 6 Burg gehören vom Landkreis Jerichower Land die Gemeinden Biederitz, Möser, 
Stadt Burg und Stadt Möckern. 

 
2. Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 

 
Gemäß § 28 Abs. 2 der Wahlordnung des Landes Sachsen-Anhalt (LWO) in der derzeit gültigen 
Fassung fordere ich hiermit zur möglichst frühzeitigen Einreichung der Kreiswahlvorschläge für die 
Wahlkreise 5 Genthin und 6 Burg zur Landtagswahl am 6. Juni 2021 auf.  
 
Die Kreiswahlvorschläge (Anlage 6 der LWO) sind gemäß § 14 Abs. 1 S. 2 des Wahlgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt (LWG) in der derzeit gültigen Fassung unter der nachfolgend aufgeführten 
Adresse einzureichen: 
 

Kreiswahlleiter der Wahlkreise 5 Genthin und 6 Burg 
Landkreis Jerichower Land 

Bahnhofstraße 9 
39288 Burg 

 
Die Einreichungsfrist für Kreiswahlvorschläge endet am  
 

Montag, dem 19. April 2021, 18.00 Uhr. 
 
Die Kreiswahlvorschläge können von Parteien sowie von Bewerbern, die nicht für eine Partei auf-
treten (Einzelbewerber), eingereicht werden. Die Kreiswahlvorschläge sollten nach Möglichkeit so 
rechtzeitig vor Ablauf des o.g. Termins eingereicht werden, dass etwaige Mängel, die die Gültigkeit 
der Wahlvorschläge berühren, noch vor Ablauf der Frist behoben werden können. 
 
Die Einreichungsfrist ist eine Ausschlussfrist. Ein verspätet eingegangener Wahlvorschlag muss 
vom Kreiswahlausschuss zurückgewiesen werden (§§ 22 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1, 23 Abs. 2 Satz 1 
LWG). 
 
Jeder Bewerber kann nur in einem Wahlkreis und hier nur in einem Kreiswahlvorschlag benannt 
werden. Als Bewerber kann nur vorgeschlagen werden, wer seine Zustimmung hierzu schriftlich 
erteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich (§ 20 LWG).  
 
Der Kreiswahlvorschlag soll gemäß § 30 Abs. 1 LWO  nach dem Muster der Anlage 6 LWO einge-
reicht werden. Er muss enthalten: 
 

a) Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Geburtsdatum, Geburtsort und Anschrift 
(Hauptwohnung) des Bewerbers, 

b) den Namen der einreichenden Partei einschließlich ihrer Kurzbezeichnung, sofern sie eine 
verwendet. 
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Der Kreiswahlvorschlag soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der stellver-
tretenden Vertrauensperson enthalten. Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von mindestens drei 
Mitgliedern des Vorstandes des Landesverbandes, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stell-
vertreter, persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen. Hat eine Partei keinen Landesverband, 
so muss der Kreiswahlvorschlag von den Vorständen der nächstniedrigeren Gebietsverbände, in 
deren Bereich der Wahlkreis liegt, entsprechend unterzeichnet werden. 
 
Kreiswahlvorschläge von Einzelbewerbern müssen gemäß § 14 Abs. 3 LWG von mindestens 100 
Wahlberechtigten des Wahlkreises einschließlich von diesen selbst persönlich und handschriftlich 
unterzeichnet sein. Die Wahlberechtigung der Unterzeichner muss zum Zeitpunkt der Unterzeich-
nung gegeben sein. 
 
Kreiswahlvorschläge von Parteien, die am Tag der Bestimmung des Wahltages nicht aufgrund 
eines zurechenbaren Wahlvorschlags mit mindestens einem im Land Sachsen-Anhalt gewählten 
Abgeordneten im Deutschen Bundestag oder im Landtag von Sachsen-Anhalt vertreten sind, be-
dürfen ebenfalls der persönlichen und handschriftlichen Unterschrift von mindestens 100 Wahlbe-
rechtigten des Wahlkreises (§ 14 Abs. 2 S. 3 LWG). Die Wahlberechtigung der Unterzeichner 
muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein. 
 
Von der Pflicht zur Beibringung von Unterstützungsunterschriften nach § 14 Abs. 2 LWG sind ge-
mäß der Bekanntmachungen der Landeswahlleiterin vom 6. Mai 2020 (MBl. LSA Nr. 18/2020 S. 
168) sowie vom 9. Oktober 2020 (MBl. LSA Nr. 37/2020 S. 389 bis 390) folgende Parteien befreit: 
 
- Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU), 
- Alternative für Deutschland (AfD), 
- DIE LINKE (DIE LINKE), 
- Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), 
- BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE), 
- Freie Demokratische Partei (FDP). 
 
Die Unterstützungsunterschriften für einen Kreiswahlvorschlag müssen nach § 30 Abs. 3 LWO auf 
amtlichen Formblättern nach Anlage 7 der LWO erbracht werden. Die Formblätter werden auf An-
forderung vom Kreiswahlleiter kostenfrei zur Verfügung gestellt; er kann sie auch als Druckvorlage 
oder elektronisch bereitstellen. Bei der Anforderung sind Familienname, Vorname und Anschrift 
(Hauptwohnung) des vorzuschlagenden Bewerbers anzugeben. Wird bei der Anforderung der 
Nachweis erbracht, dass für den Bewerber im Melderegister eine Auskunftssperre nach § 51 Abs. 
1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist, wird anstelle seiner Anschrift (Hauptwohnung) eine 
Erreichbarkeitsanschrift verwendet; die Angabe eines Postfaches genügt nicht (§ 30 Abs. 3 Nr. 1 
LWO).  
Ferner ist bei Parteien deren Name, sofern eine Kurzbezeichnung verwendet wird, auch diese, 
anzugeben. Bei Bewerbern, die nicht für eine Partei auftreten, ist die Bezeichnung „Einzelbewer-
ber“ anzuführen. Parteien haben bei der Anforderung der Formblätter gegenüber dem Kreiswahl-
leiter zu bestätigen, dass der Bewerber bereits nach § 19 Abs. 1 S. 1 LWG aufgestellt worden ist. 
Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig. Die Ausgabe der Formblätter an Parteien darf nicht 
davon abhängig gemacht werden, dass der Landeswahlausschuss die Feststellung nach § 17 Abs. 
2 LWG getroffen hat.  
 
Gemäß § 14 Abs. 4 LWG darf ein Wahlberechtigter nur einen Kreiswahlvorschlag unterzeichnen. 
Hat er mehrere Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, so sind seine Unterschriften auf Kreiswahlvor-
schlägen, die bei der Gemeinde nach der ersten Bescheinigung des Wahlrechts eingehen, ungül-
tig. 
 
Dem Kreiswahlvorschlag sind gemäß § 30 Abs. 4 LWO folgende Anlagen beizufügen:  
 

1. die Erklärung des Bewerbers nach dem Muster der Anlage 9 LWO, dass er seiner Aufstel-
lung zustimmt und für keinen anderen Kreiswahlvorschlag seine Zustimmung zur Benen-
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nung als Bewerber gegeben hat sowie eine Versicherung an Eides statt, dass er nicht Mit-
glied einer anderen als der den Kreiswahlvorschlag einreichenden Partei ist, 

2. eine Bescheinigung der zuständigen Gemeinde nach dem Muster der Anlage 10 LWO, 
dass der vorgeschlagene Bewerber wählbar ist (Wählbarkeitsbescheinigung), 

3. bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine Ausfertigung der in § 19 Abs. 4 Satz 1 LWG 
bezeichneten Niederschrift über die Wahl des Bewerbers nach dem Muster der Anlage 11 
LWO, im Falle des § 19 Abs. 2 LWG auch über die wiederholte Abstimmung, 

4. bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine Versicherung an Eides statt nach § 19 Abs. 4 
Satz 2 LWG nach dem Muster der Anlage 12 LWO, 

5. die erforderlichen Unterstützungsunterschriften nach Anlage 7 LWO und Wahlrechtsbe-
scheinigungen, sofern der Kreiswahlvorschlag von mindestens 100 Wahlberechtigten des 
Wahlkreises unterzeichnet sein muss. Gesonderte Bescheinigungen des Wahlrechts nach 
Anlage 8 LWO sind vom Träger des Wahlvorschlages bei der Einreichung des Kreiswahl-
vorschlages mit den Unterstützungsunterschriften zu verbinden (§ 30 Abs.3 Nr. 3 S. 2 
LWO) 

 
Zu Form und Inhalt der Kreiswahlvorschläge verweise ich im Übrigen auf § 14 LWG und § 30 
LWO. Alle Anlagen müssen als Originale vorliegen; eine Übermittlung an den Kreiswahlleiter auf 
elektronischem Weg (beispielsweise per E-Mail) reicht nicht aus. Die für die Einreichung der 
Kreiswahlvorschläge erforderlichen Vordrucke sind beim Kreiswahlleiter erhältlich oder können aus 
dem Internet unter http://www.lkjl.de/de/landtagswahl-2021.html als beschreibbare PDF-Dateien 
heruntergeladen werden. 
 

3. Mängelbeseitigung 
 
Die eingereichten Kreiswahlvorschläge werden nach Eingang unverzüglich geprüft. Werden bei 
der Prüfung Mängel festgestellt, so wird sofort die Vertrauensperson des betroffenen Kreiswahl-
vorschlages benachrichtigt und aufgefordert, behebbare Mängel rechtzeitig zu beseitigen.  
Nach Ablauf der Einreichungsfrist (19. April 2021, 18.00 Uhr) können gemäß § 22 Abs. 2 LWG  
nur noch Mängel an sich gültiger Wahlvorschläge behoben werden.  
 
Ein gültiger Kreiswahlvorschlag liegt jedoch nicht vor, wenn 
 

a) die Form und Frist des § 14 Abs. 1 S. 2 LWG nicht gewahrt ist, 
b) die erforderlichen gültigen Unterschriften fehlen, 
c) bei einem Parteivorschlag die Parteibezeichnung fehlt, die nach § 17 Abs. 2 LWG erforder-

liche Feststellung abgelehnt ist oder die Nachweise des § 19 LWG nicht erbracht sind, 
d) der Bewerber mangelhaft bezeichnet ist, so dass seine Person nicht feststeht, oder 
e) die Zustimmungserklärung des Bewerbers fehlt. 

 
Nach der Entscheidung über die Zulassung eines Kreiswahlvorschlages ist jede Mängelbeseiti-
gung ausgeschlossen (§ 22 Abs. 3 LWG). 
 

4. Rücknahme und Änderung eingereichter Wahlvorschläge 
 
Ein Kreiswahlvorschlag kann durch gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und der 
stellvertretenden Vertrauensperson zurückgenommen werden, solange noch nicht über seine Zulas-
sung entschieden ist. Kreiswahlvorschläge nach § 14 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 LWG können auch 
von der Mehrheit der Unterzeichner durch eine von ihnen persönlich und handschriftlich unterzeichne-
te Erklärung zurückgenommen werden (§ 21 Abs. 1 LWG). 
Eingereichte Kreiswahlvorschläge können beim Kreiswahlleiter bis zum 19. April 2021, 18:00 Uhr 
durch gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauens-
person geändert werden (§ 21 Abs. 2 LWG). 
Eingereichte Kreiswahlvorschläge können nach dem 19. April 2021, 18:00 Uhr, nur durch gemeinsa-
me schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson und nur, 
wenn ein Bewerber verstorben ist oder seine Wählbarkeit verloren hat, geändert werden (§ 21 Abs. 3 
S. 1 LWG). 

http://www.lkjl.de/de/landtagswahl-2021.html
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Nach der Entscheidung über die Zulassung eines Kreiswahlvorschlages ist jede Änderung ausge-
schlossen. Änderungserklärungen bleiben nach der Zulassung unberücksichtigt (§ 21 Abs. 3 Satz 3 
LWG).  
Vorgenannte Erklärungen nach § 21 Abs. 1 bis 3 LWG sind gegenüber dem Kreiswahlleiter schriftlich 
abzugeben und können nicht widerrufen werden (§ 21 Abs. 4 LWG). 
 

5. Aufforderung zur Einreichung von Beteiligungsanzeigen 
 
Parteien, die am Tag der Bestimmung des Wahltages im Landtag von Sachsen-Anhalt seit der letzten 
Wahl nicht aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlages ununterbrochen mit mindestens einem 
gewählten Abgeordneten vertreten sind oder die sich an der letzten Wahl zum Deutschen Bundestag 
im Land Sachsen-Anhalt nicht mit einem zurechenbaren Wahlvorschlag beteiligt haben, können als 
solche einen Kreiswahlvorschlag nur einreichen, wenn sie spätestens am 6. April 2021, 18:00 Uhr, 
der Landeswahlleiterin des Landes Sachsen-Anhalt, Halberstädter Straße 2 / am „Platz des 17. Juni“, 
39112 Magdeburg ihre Beteiligung an der Wahl schriftlich angezeigt haben und der Landeswahlaus-
schuss ihre Parteieigenschaft festgestellt hat (§ 17 Abs. 1 Satz 1 LWG). 
 
Parteien, die nicht in der Feststellung der Landeswahlleiterin (Bekanntmachungen der Landeswahl-
leiterin vom 06. Mai 2020, MBl. LSA Nr. 18/2020 S. 168 sowie vom 9. Oktober 2020 (MBl. LSA Nr. 
37/2020 S. 388) aufgeführt worden sind, können einen Kreiswahlvorschlag nur einreichen, wenn sie 
spätestens am 6. April 2021, 18:00 Uhr, der Landeswahlleiterin des Landes Sachsen-Anhalt, Hal-
berstädter Straße 2 / am „Platz des 17. Juni“, 39112 Magdeburg ihre Beteiligung an der Wahl schrift-
lich angezeigt haben und der Landeswahlausschuss ihre Parteieigenschaft festgestellt hat (§ 17 Abs. 
1 Satz 1 LWG). 
 
Die Beteiligungsanzeige ist nach dem Muster der Anlage 5 LWO einzureichen. Sie muss den Namen 
und die Kurzbezeichnung, unter welchem sich die Partei an der Wahl beteiligen will, enthalten. Sie 
muss von mindestens drei Mitgliedern des Landesvorstandes, darunter dem Vorsitzenden oder sei-
nem Stellvertreter, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Besteht kein Landesverband, so 
muss die Anzeige von den Vorständen der im Land Sachsen-Anhalt bestehenden nächstniedrigen 
Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, entsprechend unterzeichnet sein. Die schriftli-
che Satzung und das schriftliche Programm der Partei sowie ein Nachweis über einen satzungsge-
mäß bestellten Landesvorstand oder über den handelnden Vorstand - wenn kein Landesverband be-
steht - sind der Anzeige beizufügen. Weiterhin sollen Nachweise über die Parteieigenschaft nach § 2 
Abs. 1 Satz 1 des Parteiengesetzes beigefügt werden (§ 17 Abs. 1 Satz 2 bis 5 LWG). 
 
 
Burg, den 26. November 2020 

Heinrich 
Kreiswahlleiter WK 5 und 6 
 
 


